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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119 Abs1;

BAO §167 Abs2;

BAO §48;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/02/23 92/15/0159 2

Stammrechtssatz

Es trägt zwar die Abgabenbehörde die Feststellungslast für alle Tatsachen, die vorliegen müssen, um einen

Abgabenspruch geltend machen zu können, doch befreit dies die Partei nicht von der Verp>ichtung, ihrerseits zur

Klärung des maßgebenden Sachverhaltes beizutragen und die für den Bestand und Umfang einer Abgabenp>icht

bedeutsamen Umstände vollständig und wahrheitsgemäß iSd § 119 Abs 1 BAO oAenzulegen (Hinweis E 19.5.1992,

91/14/0089 bis 0091). Wenn Sachverhaltselemente im Ausland ihre Wurzeln haben, ist die Mitwirkungsp>icht und

OAenlegungsp>icht der Partei in dem Maße höher, als die P>icht der Abgabenbehörde zur amtswegigen Erforschung

des Sachverhaltes wegen des Fehlens der ihr sonst zu Gebote stehenden Ermittlungsmöglichkeiten geringer wird. Tritt

in solchen Fällen die Mitwirkungsp>icht des Abgabep>ichtigen in den Vordergrund, so liegt es vornehmlich an ihm,

Beweise für die Aufhellung auslandsbezogener Sachverhaltselemente beizuschaAen (Hinweis E 22.1.1992, 90/13/0200).

Die Partei hat diesfalls durch konkrete und vollständige Aufklärung der Tatsachen den Anschein zu widerlegen, der sich

für die belangte Behörde auf Grund der ihr zur Kenntnis gelangten Umstände bot (Hinweis E 16.11.1993, 93/14/0139).

Verletzt die Partei diese ihre "erhöhte" Mitwirkungsp>icht im Abgabenverfahren, so hat die belangte Behörde den

maßgebenden Sachverhalt im Rahmen ihrer freien Beweiswürdigung festzustellen (Hinweis E 19.5.1992, 91/14/0089

bis 0091).
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